
1 Einleitung 

Für die Ermittlung und Beurteilung chemischer Verunrei-
nigungen der Luft an Innenraumarbeitsplätzen haben in der 
Vergangenheit einige Organisationen, wie zum Beispiel die 
Unfallversicherungsträger (UVT), Empfehlungen heraus-
gegeben [1]. Die Empfehlungen beruhten zumeist auf den 
Vorgaben der Normenreihe DIN EN ISO 16000 [2] oder der 
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Verunreinigungen der Luft von Innenraumarbeitsplätzen  
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speziell an die Anforderungen von Innenraumarbeitsplätzen angepasst 
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zuführen, bei denen die Lüftungsempfehlungen der Technischen Regel 

für Arbeitsstätten (ASR) A3.6 berücksichtigt sind. Für ablaufbedingte 

Abweichungen, wie z. B. in Schulen, ist die Messstrategie entsprechend 

anzupassen. Für den Vergleich mit Referenzwerten ist auch weiterhin die 

Messung unter Ausgleichsbedingungen erforderlich. Zur Berechnung der 

TVOC-Konzentration sind Stoffe mit Innenraumluftrichtwerten als Einzel-
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komponenten zu kalibrieren und als solche bei der Berechnung zu 

berücksichtigen. Nur Stoffe ohne Innenraumluftrichtwert können als 

Toluoläquivalent in die Berechnung einfließen. Die gemeinsame Mittei-

lung soll zukünftig in Deutschland die allgemeine Grundlage zur Bewer-

tung chemischer Verunreinigungen in der Luft von Innenraumarbeits-

plätzen bilden, an denen keine Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durch-

geführt werden. 
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of comparison with guide values, measurements are to be performed 
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VDI-Richtlinien aus der Reihe 4300 zur Messung von Innen-
raumluftverunreinigungen [3] und den Veröffentlichungen 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte [4]. Die 
meisten dieser Veröffentlichungen wurden zur allgemeinen 
Beurteilung von Innenräumen mit dem Fokus auf Wohn -
räume erstellt. Bei Innenraumarbeitsplätzen sind aber eini-
ge weitere Vorgaben zu berücksichtigen und die Randbedin-
gungen sind mit denen in Wohnräumen nicht in jedem Fal-
le unmittelbar vergleichbar. Während in Wohnräumen z. B. 
Emissionen aus Küchen eine wesentliche Rolle spielen kön-
nen, sind z. B. raumlufttechnische Anlagen (Klimaanlagen), 
wie sie häufig in Bürogebäuden anzutreffen sind, in Wohn-
gebäuden eher die Ausnahme.  
Lange Zeit sahen die zuständigen Arbeitsgruppen zur Mes-
sung von Innenraumluftverunreinigungen und zur Bewer-
tung möglicher chemischer Faktoren von Innenräumen und 
Arbeitsplätzen nur eingeschränkte Überschneidungspunk-
te, nicht zuletzt weil Innenraumrichtlinien unter das Bau- 
und Umweltrecht fallen und Arbeitsplätze naturgemäß im 
Arbeitsschutz angesiedelt sind. Es gab zwar in der Vergan-
genheit Kontakte, aber ein abgestimmtes Vorgehen zur Be-
wertung von Innenraumarbeitsplätzen kam bisher nicht zu-
stande. Die Arbeitsgruppe Luftanalysen der Ständigen 
Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft1) und 
die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte2) der Kom-
mission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landes-
gesundheitsbehörden haben daraufhin eine Ad-hoc-Arbeits-
gruppe unter Beteiligung aller Interessengruppen ein-
schließlich der UVT und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) gebildet, um eine gemeinsame 
Strategie zur Ermittlung und Beurteilung chemischer Ver-
unreinigungen in der Luft von Innenraumarbeitsplätzen zu 
erarbeiten [5]. 
Entsprechend der Arbeitsstättenverordnung [6] sind Arbeits-
räume solche Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von 
Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind. Solange dort keine 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen stattfinden, werden diese als 
Innenraumarbeitsplätze betrachtet. Hier gelten nicht die 
Luftgrenzwerte im Sinne der Gefahrstoffverordnung [7], wie 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) oder MAK-Werte [8; 9], son-
dern ein anderes Regelwerk zur Beurteilung.  
Zu Innenraumarbeitsplätzen zählen neben Büros auch Ver-
kaufsräume sowie Arbeitsplätze in öffentlichen Gebäuden 
(z. B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sporthallen, 
Bibliotheken, Gaststätten, Theater und Kinos) [1], Arbeits-
räume und Arbeitsplätze in Gebäuden, die nicht gefahrstoff-
rechtlichen Regelungen unterliegen oder auch Innenräume 
von Kraftfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Zwischen privaten Innenräumen und Innenraumarbeits-
plätzen gibt es aber auch fließende Übergänge: So kann im 
Rahmen von Heim- und Telearbeit ein Raum im privaten 
Wohnbereich sehr wohl als Innenraumarbeitsplatz ange -
sehen werden. 
Die vorgeschlagene Vorgehensweise soll zukünftig in 
Deutschland die allgemeine Grundlage für die Bewertung 
von chemischen Verunreinigungen in der Luft von Innen-

raumarbeitsplätzen bilden, an denen keine Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen durchgeführt werden. Andere Faktoren an 
Innenraumarbeitsplätzen – zum Beispiel physikalische, bio-
logische, arbeitsphysiologische und psychologische Einflüs-
se – wurden nicht betrachtet. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen zusam-
mengestellt, die sich im Wesentlichen auf die Messung und 
Bewertung der flüchtigen organischen Verbindungen (vola-
tile organic compounds, VOC) auswirken. Die Empfehlung 
enthält selbstverständlich auch umfangreiche Hinweise zur 
Ermittlung möglicher Gefährdungen oder zu den Mess-
bedingungen für alle in Innenräumen infrage kommenden 
Stoffe, z. B. Aldehyde, polychlorierte Biphenyle (PCB), Penta-
chlorphenol (PCP), Asbest oder Radon. Darüber hinaus gibt 
es eine detaillierte Checkliste, die speziell an die Anforde-
rungen von Innenraumarbeitsplätzen angepasst ist. 

2 Was ist neu? 

2.1 Durchführung der Messung 

Grundvoraussetzung für eine gute Innenraumluftqualität ist 
ein übliches Maß an Hygiene und Sauberkeit. In einem ge-
schlossenen Raum soll eine gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft vorhanden sein. Um dies zu gewährleisten, gehört 
die Lüftung von Innenräumen grundsätzlich zur üblichen 
Raumnutzung und ist den Raumnutzern zuzumuten. Eine 
nähere Bestimmung dieses zumutbaren Rahmens liefert seit 
Januar 2012 die Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) 
A3.6 „Lüftung“ zur Lüftung von Arbeitsstätten [10]. Bei freier 
Lüftung soll in regelmäßigen Abständen nach Bedarf eine 
Stoßlüftung durchgeführt werden. Empfohlen wird im Win-
ter eine dreiminütige und im Sommer bis zehnminütige 
Stoßlüftung alle 60 min in Büroräumen sowie alle 20 min in 
Besprechungsräumen. Bei Räumen mit speziellen Arbeits-
abläufen und Nutzungszyklen wie zum Beispiel in Schulen 
sind die Intervalle entsprechend anzupassen. Beim Betrieb 
einer raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) wird deren 
regelmäßige Wartung und Pflege vorausgesetzt.  
Hinsichtlich der Vorermittlungen, Messplanung und anzu-
wendenden Messverfahren wird in der Mitteilung im 
Wesentlichen auf bereits vorhandene Informationen ver-
wiesen [1 bis 4]. Der neue Ansatz zur Durchführung von 
Messungen beruht auf den Vorgaben der ASR A3.6. Zukünf-
tig sollen zwei Messstrategien eingesetzt werden (Bild 1).  
l Messungen unter Nutzungsbedingungen 
Bei Messungen unter Berücksichtigung der Lüftungsemp-
fehlungen nach ASR A3.6 werden nach vorangegangener in-
tensiver Lüftung (drei Minuten im Winter und bis zu zehn 
Minuten im Sommer) die Fenster und Türen geschlossen. 
Die Messung erfolgt nach einer Stunde. Bei einer Messdauer 
von bis zu einer Stunde soll der Raum weiterhin geschlossen 
bleiben. Bei Langzeitmessungen (t > 1 h) wird die Messung 
unter Einhaltung der empfohlenen Raumlüftung gemäß 
ASR A3.6 bei üblicher Nutzung durchgeführt. Die auf diese 
Weise erhaltenen Messergebnisse sind zum Vergleich mit 
Richt- und Leitwerten [11] geeignet. Sind ablaufbedingt, z. B. 
in Schulen, kürzere Nutzungszyklen die Regel, so sollte die 
Messstrategie entsprechend angepasst werden. 
Bei der Untersuchung von Räumen, die über eine RLT-Anla-
ge belüftet werden, ist diese vor der Probenahme mindes-
tens drei Stunden lang unter den für den Raum üblichen Be-
triebsbedingungen zu betreiben. 
 

1) Zusammensetzung der Arbeitsgruppe: www.dfg.de/download/
pdf/dfg_im_profil/gremien/senat/arbeitsstoffe/organigramm_ag_leiter_de.pdf 
2) www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-
arbeitsgruppen/ad-hoc-arbeitsgruppe-innenraumrichtwerte



l Messungen unter Ausgleichsbedingungen 
Hierbei handelt es sich um die aus den Normen der Reihe 
DIN EN ISO 16000 und aus den Richtlinien der Reihe 
VDI 4300 seit vielen Jahren bekannte Vorgehensweise [2; 3]. 
Sie dient in erster Linie dazu, zusätzliche Informationen zu 
Quellen im Raum zu erhalten. Dazu ist der Raum zunächst 
gründlich zu lüften und anschließend mindestens acht Stun-
den lang (in der Regel über Nacht) verschlossen zu halten. 
Die Probenahme erfolgt im Anschluss im ungelüfteten 
Raum. Mit dieser Messstrategie wurden unter anderem die 
Innenraumarbeitsplatz-Referenzwerte der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) [12] abgeleitet. 
Für Arbeitsplätze wird empfohlen, beide Messungen in 
direkter Abfolge durchzuführen (Bild 2). Zunächst erfolgt 
dabei die Messung unter Ausgleichsbedingungen und im 
Anschluss daran die Messung unter Nutzungsbedingungen. 
Die Dauer von Langzeitmessungen darf die an den zu beur-
teilenden Arbeitsplätzen relevante Schichtlänge nicht über-
schreiten. Werden auch Messungen auf Aldehyde durch-
geführt, ist zu beachten, dass diese nicht zeitgleich mit der 
VOC-Messung erfolgen sollten, um Querbeeinflussungen zu 
vermeiden. Es wird empfohlen, zunächst die VOC-Messung 
durchzuführen.  

2.2 Anforderung an Messverfahren 

Bei Messverfahren in Innenräumen, die als Arbeitsplätze ge-
nutzt werden, sind zusätzlich die Anforderungen in Anleh-
nung an die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 402 
[13], DIN EN 482 [14] sowie die weiterführenden Normen 
DIN EN 838 [15], DIN EN 1076 [16], DIN EN 13890 [17] und 
DIN EN 13936 [18] zu berücksichtigen.  
Für Arbeitsplätze, an denen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
durchgeführt werden, hat ein Messverfahren gemäß 
DIN EN 482 zumindest einen Mindestmessbereich von 
einem Zehntel bis zum Zweifachen des Grenzwertes abzu-

decken. Diese Anforderung sollten auch Messverfahren er-
füllen, die an Innenraumarbeitsplätzen eingesetzt werden. 
Zur Bewertung von Einzelstoffen in Innenräumen gibt es 
einen Vorsorgewert (Richtwert I) und einen Gefahrenwert 
(Richtwert II) (siehe Abschn. 3). Das Messverfahren sollte 
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Bild 1. Messstrategien für Messungen unter Ausgleichsbedingungen und unter Nutzungsbedingungen. 

Bild 2. Empfohlener Ablaufplan für Messungen an Innen-
raumarbeitsplätzen. 



Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 74 (2014) Nr. 9 - September

357 

Innenraumluft 

den gesamten Bereich der Beurteilungswerte abdecken. Die 
Anforderungen gemäß DIN EN 482 sind dann entsprechend 
anzupassen. Die maximal zulässige Messunsicherheit des 
Messverfahrens von 30 % gilt für den Bereich vom 0,5-
 Fachen des Richtwertes I bis zum 2-Fachen des Richtwertes 
II. Für den Konzentrationsbereich vom 0,1- bis zum 0,5- 
Fachen des Richtwertes I beträgt die maximal zulässige 
Mess unsicherheit 50 %. Dies gilt für andere Beurteilungs-
maßstäbe in analoger Weise. 
Bei der Bewertung der Summe flüchtiger organischer Ver-
bindungen (total volatile organic compounds, TVOC) sind 
die oben genannten Anforderungen aufgrund der Vielzahl 
der zu berücksichtigenden Einzelstoffe in der Regel nicht zu 
erfüllen, da die Messunsicherheit über die Summe aller Ein-
zelstoffe zu ermitteln ist.  
Aus Erfahrungen, die mit Messberichten auch von renom-
mierten Messinstituten in der Vergangenheit gemacht wur-
den, hat die Arbeitsgruppe einen Vorschlag zur Angabe von 
Messergebnissen in die gemeinsame Mitteilung aufgenom-
men. Die Angabe des Messergebnisses sollte der Mess -
unsicherheit der Methode angepasst sein (Tabelle). Dabei 
sind die Vorgaben der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-
richtwerte zu berücksichtigen [4]. Analysenergebnisse soll-
ten auf zwei signifikante Stellen gerundet werden. 

2.3 Messung der flüchtigen organischen Verbindungen und 

Berechnung der TVOC-Konzentration 

Zur VOC-Bestimmung gibt es einige gut beschriebene Mess-
verfahren [19 bis 23], die bei korrekter Anwendung die o. g. 
Anforderungen erfüllen und somit geeignet sind, VOC an 
Innenraumarbeitsplätzen zu messen. Diese Verfahren be -
ruhen auf der Adsorption der flüchtigen Komponenten an 
einem Adsorbens, von dem sie anschließend thermisch oder 
mithilfe eines Lösemittels desorbiert werden. Zur analyti-
schen Bestimmung kommen in der Regel gaschromatogra-
phische Verfahren mit massenspektrometrischer oder Flam-
menionisations-Detektion zum Einsatz.  
Die Zielsetzung von Innenraumuntersuchungen an Arbeits-
plätzen ist die Beurteilung von Arbeitsplatzsituationen im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Für die Bewertung 
von Verunreinigungen der Luft in Innenräumen liegen zahl-
reiche Richt- bzw. Leitwerte vor, die einzeln zu quantifizie-
ren sind. Dies ist nur mit einer stoffbezogenen Kalibrierung 
zu gewährleisten – entsprechend der Vorgehensweise bei 
der Erstellung der TVOC-Leitwerte auf der Basis des durch 
Gl. (3) (siehe unten) beschriebenen Verfahrens.  
Daher wird empfohlen, zumindest diejenigen VOC als Ein-
zelkomponenten zu kalibrieren, für die ein Innenraumluft-
richtwert festgelegt ist. Bei Anwendung der Verfahren erhält 
man Ergebnisse für diese kalibrierten Einzelkomponenten.  
Für Stoffe, bei denen die Konzentration in Bezug auf Toluol 
berechnet wurde, erhält man das sogenannte Toluoläquiva-
lent. Aus all diesen Einzelwerten ist die Summe der flüchti-
gen organischen Verbindungen (TVOC) zu bilden. 

2.3.1 Berechnung der TVOC-Konzentration 

Die hier beschriebene Verfahrensweise zur Berechnung der 
TVOC-Konzentration weicht von der Vorgehensweise nach 
DIN ISO 16000-6 ab, weil die vereinfachte TVOC-Berech-
nung anhand des Toluoläquivalentes für alle VOC gemäß 
Anmerkung 2 der Norm nur halbquantitativ ist [19]. Bei der 
Berechnung der TVOC-Konzentration werden nur die Sig-
nale berücksichtigt, die oberhalb der Bestimmungsgrenze 
liegen.  
Zunächst sind die Konzentrationen sämtlicher kalibrierter 
Einzelkomponenten zu berechnen (Gl. (1)). Für jede kali-
brierte Einzelkomponente sollte die Bestimmungsgrenze 
unter 5 µg/m³ liegen. 
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Im zweiten Schritt sind alle Konzentrationen der nicht kali-
brierten Einzelkomponenten mit Bezug auf Toluol zu be-
rechnen (Gl. (2)). Diese Stoffe sind ab einem Toluoläquiva-
lent von 1 µg/m³ bei der Berechnung zu berücksichtigen. 
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Der TVOC-Wert setzt sich zusammen aus der Summe der 
Konzentrationen von kalibrierten und nicht kalibrierten 
Einzelkomponenten im Retentionsbereich von n-Hexan bis 
n-Hexadecan (Gl. (3)). 
 
ρ ρ ρ µTVOC K NK= >( ) + >( )∑∑ BG g m

N
i

N
i 1 3/  (3) 

 
mit 
rTVOC  Massenkonzentration an TVOC in der Probe in   
   µg/m3 
BG   Bestimmungsgrenze 

3 Beurteilungswerte 

Zur Vorgehensweise bei der Beurteilung von chemischen 
Verunreinigungen der Innenraumluft liegen Übersichts-
arbeiten vor [4; 24]. Die Beurteilung erfolgt üblicherweise 
anhand von Grenz-, Richt- und Leitwerten sowie Referenz-
werten. Diese Werte unterscheiden sich in ihrer rechtlichen 
Verbindlichkeit und ihrer gesundheitlichen Bedeutung. 
Während Grenzwerte rechtlich verbindlich sind, trifft dies 
für Richt-, Leit- und Referenzwerte nicht zu. 
Hinsichtlich ihrer Entstehung weisen Grenz-, Richt- und 
Leitwerte in der Regel eine toxikologische oder gesundheit-
lich-hygienische Begründung auf. Hingegen sind Referenz-
werte nicht gesundheitlich begründet, sondern lediglich 
eine statistische Zustandsbeschreibung.  

Messwert Ergebnisangabe

1,22 mg/m³ 1,2 mg/m³

0,116 mg/m³ 0,12 mg/m³ oder 120 µg/m³

0,0122 mg/m³ 0,012 mg/m³ oder 12 µg/m³

Beispiele für die Angabe von Messergebnissen. 



Die Richtlinie VDI 6022 Blatt 3 [25] differenziert Grenzwerte, 
Richtwerte und Leitwerte folgendermaßen: 
l Ein Grenzwert ist ein gesetzlich festgelegter Beurteilungs-
wert, der eingehalten und hinreichend sicher unterschritten 
werden muss. 
l  Ein Richtwert ist ein toxikologisch abgeleiteter Wert, 
basierend auf geeigneten Erkenntnissen zu den toxischen 
Wirkungen und Dosis-Wirkungs-Beziehungen des jeweili-
gen Stoffs. 
l  Ein Leitwert ist ein gesundheitlich-hygienisch begründe-
ter Beurteilungswert eines Stoffes, für den der Kenntnis-
stand nicht ausreicht, um einen toxikologisch begründeten 
Richtwert abzuleiten. 
Bei Referenzwerten wird der fehlende gesundheitliche Be-
zug deutlich [4]: 
l  Ein Referenzwert ist ein Wert, der aus einer Reihe von 
Messwerten einer Stichprobe aus einer Grundgesamtheit 
nach einem vorgegebenen Verfahren abgeleitet worden ist. 
Es handelt sich um einen rein statistisch definierten Wert, 
der die Verteilung dieses Stoffes im betreffenden Umwelt-
medium für eine definierte Grundgesamtheit zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Untersuchung beschreibt. Referenz-
werte bilden die derzeit allgemein vorhandene Exposition 
gegenüber einem Stoff („Hintergrundbelastung“) ab.  

3.1 Grenzwerte 

Bislang gibt es nur den Grenzwert für Tetrachlorethen in der 
Innenraumluft nach der 2. Bundesimmissionsschutzverord-
nung (BImSchV) [26]. Darüber hinaus sind administrative 
Grenzwerte, z. B. in den Technischen Baubestimmungen für 
Asbest, PCP oder PCB oder in den Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe, zu berücksichtigen.  

3.2 Richtwerte 

In Deutschland werden bundeseinheitliche Richtwerte für 
die Luft von Innenräumen, in denen keine Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen erfolgen, im Auftrag der Gesundheitsminis-
terkonferenz von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-
richtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der 
Obersten Landesgesundheitsbehörden erarbeitet [27].  
Festgelegt werden jeweils ein Richtwert II (Gefahrenwert), 
bei dessen „Erreichen bzw. Überschreiten unverzüglich 
Handlungsbedarf besteht, da diese Konzentration geeignet ist, 
insbesondere bei Daueraufenthalt in den Räumen die Gesund-
heit empfindlicher Personen … zu gefährden“ und ein Richt-
wert I (Vorsorgewert), bis zu dem „im Rahmen einer Einzel-
stoffbetrachtung nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch 
bei lebenslanger Exposition von empfindlichen Personen kei-
ne gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind“ 
[4].  
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe veröffentlicht zu allen festgeleg-
ten Richtwerten für die Innenraumluft eine ausführliche Be-
gründung im Bundesgesundheitsblatt. Die Begründungen 
sind auf der Internetseite der Arbeitsgruppe beim Umwelt-
bundesamt abrufbar. 

3.3 Leitwerte 

Leitwerte begrenzen einen Konzentrationsbereich einer 
Verbindung oder Verbindungsklasse in der Innenraumluft, 
für den systematische praktische Erfahrungen darüber vor-
liegen, dass mit steigender Konzentration die Wahrschein-
lichkeit für Beschwerden und nachteilige gesundheitliche 
Auswirkungen zunimmt.  

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte hat bisher 
Leitwerte für TVOC, Kohlendioxid, Feinstaub (PM2,5) und 
ausgewählte Geruchsstoffe in der Innenraumluft abgeleitet 
[28 bis 30].  
Darüber hinaus zählen zu Leitwerten auch Beurteilungs-
werte von internationalen Gremien, z. B. die Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO weist 
ausdrücklich darauf hin, dass ihre Empfehlungen grund-
sätzlich unverbindlich sind und von den Staaten ihrem je-
weiligen Rechtsrahmen entsprechend angepasst werden 
müssen. Sie hat erstmals im Jahr 2010 für sechs Stoffe oder 
Stoffgruppen Innenraumluftqualitätsleitwerte und für drei 
weitere Stoffe oder Stoffgruppen Risikokennzahlen ver-
öffentlicht [31]. 

3.4 Referenzwerte 

Ein Referenzwert soll „als ein Zahlenwert angegeben werden, 
der eindeutig durch das angewandte statistische Verfahren 
und die zu einem bestimmten Zeitpunkt untersuchte Grund-
gesamtheit definiert ist“. Als Referenzwert gilt das 95-Perzen-
til der Stoffkonzentration in dem für die Referenzpopulation 
untersuchten Umweltmedium. Die Festlegung auf das 
95-Perzentil stellt eine international akzeptierte Konvention 
dar. Als zusätzliche wichtige Information sollte unbedingt 
die Größe der Stichprobe, aus der der Referenzwert abgelei-
tet wurde, genannt werden. Die Vertrauenswürdigkeit des 
statistisch ermittelten 95-Perzentils lässt sich beispielsweise 
anhand der Angabe des 0,95-Konfidenzintervalls des 95-Per-
zentils beschreiben [4]. 
Referenzwerte liegen u. a. für Büroräume [12] und für Klas-
senräume [32; 33] vor. Weitere Informationen zu privat, öf-
fentlich und gewerblich genutzten Innenräumen finden sich 
in einem Forschungsbericht des Umweltbundesamtes [34]. 

3.5 Beurteilung von Messergebnissen 

Zur Beurteilung der Innenraumluft an Arbeitsplätzen gilt: 
Grenz-, Richt- und Leitwerte sind grundsätzlich einzuhal-
ten. Bei Richtwerten ist der Vorsorgewert (Richtwert I) 
heranzuziehen. Werden diese Werte überschritten, sind 
Maßnahmen entsprechend der Handreichung [4] der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte zu ergreifen. Die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist zu überprüfen. 
Liegen für Stoffe oder Stoffgruppen keine Grenz-, Richt- 
oder Leitwerte vor, können vorhandene Referenzwerte 
herangezogen werden. Werden diese überschritten, ist zu 
prüfen, welche Ursache dafür verantwortlich sein kann. 
Dies kann z. B. durch Vergleich mit der Konzentration in der 
Außenluft erfolgen (Straßenverkehr, benachbarte Industrie, 
Wetterlagen). Ebenso sind kürzlich durchgeführte bauliche 
Maßnahmen oder Instandhaltungsarbeiten zu berücksichti-
gen. Auf der Grundlage dieser Informationen ist zu prüfen, 
ob eine dauerhafte Überschreitung der Referenzwerte oder 
eine Verringerung der Konzentration zu erwarten ist. Ist eine 
länger anhaltende Überschreitung eines Referenzwertes zu 
erwarten, sollte eine weitergehende fachliche Beratung, 
z. B. durch die zuständige Behörde oder den UVT, eingeholt 
werden. 

4 Fazit 

Ziel der gemeinsamen Arbeitsgruppe war es, für die Bewer-
tung von Innenraumarbeitsplätzen eine einheitliche Vor-
gehensweise vorzugeben. Die Empfehlungen der Arbeits-
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gruppe sollten dazu führen, dass mögliche Unterschiede bei 
der Bewertung zukünftig vermieden werden können. Die 
neue Messstrategie für Arbeitsplätze mit Messungen unter 
Ausgleichs- und Nutzungsbedingungen muss sich nun in 
den nächsten Jahren bewähren. Die UVT und die Länder-
messstellen werden die Umstellung möglichst zeitnah 
durchführen und, sobald eine ausreichende Zahl an Mes-
sungen vorliegt, über die Erfahrungen berichten. 
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